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5 6 8 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Mechaniker

5 6 9 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Textilmechaniker in der Spinnerei

5 7 0 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Radiomechaniker

5 7 1 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Klaviermacher

5 7 2 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Papiermacher

5 7 3 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Zentralheizungsbauer

5 7 4 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Fernmeldemonteur

5 7 5 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Feinoptiker

5 7 6 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Waagenhersteller

5 7 7 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Werkstoffprüfer (Physik)

5 7 8 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Polsterer

568 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
7. August 1974, mit der die Prüfungs-
ordnung für die Lehrabschlußprüfung im

Lehrberuf Mechaniker erlassen wird

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1959, wird verordnet:

Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehr-
beruf Mechaniker gliedert sich in eine praktische
und in eine theoretische Prüfung.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.

(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände

a) Fachrechnen.

b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.

Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) er-
folgt schriftlich.

(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" hat die Anfertigung mehrerer Teile nach
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertig-
keiten nachzuweisen sind:

Messen, Anreißen, Körnen,
Sägen, Feilen, Bohren,
Senken, Reiben, Passen,
Richten, Biegen,
Gewindeschneiden,
einfache Maschinarbeit,
Zusammenbauen und Justieren.
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(2) Die Prüfungskommission hat unter
Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß-
prüfung und die Anforderungen der Berufs-
praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in sieben Arbeitsstunden durch-
geführt werden kann.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.

(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fach-
gespräch" ist unter Verwendung von Fachaus-
drücken vor der gesamten Prüfungskommission
abzulegen; sie hat sich aus der praktischen
Tätigkeit heraus zu entwickeln und das prak-
tische Wissen des Prüflings festzustellen.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel-
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission
eine zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst
nicht möglich erscheint.

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:

Maßhaltigkeit und Sauberkeit,

Winkeligkeit und Ebenheit,
richtiger Zusammenbau,
Verwenden der richtigen Werkzeuge und

Meßgeräte bei der Ausführung der Prüf-
arbeit.

Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beein-
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.

(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel-
und Tabellenbehelfen zulässig.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fach-
rechnen" hat die Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:

Längen-, Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Rechnungen aus dem Gebiete der Mechanik,
Zahnradberechnung,
Schnittgeschwindigkeitsberechnung.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt
werden können. Die Prüfung in diesem Gegen-
stand ist nach 80 Minuten zu beenden.

(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:

Werkstoffkunde,
Messen und Meßverfahren,
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen,
Maschinenelemente,
mechanische Geräte und Apparate.

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fach-
zeichnen" hat das Anfertigen der Fertigungs-
zeichnung eines mechanischen Werkstückes nach
Angabe zu umfassen.

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 105 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann
wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden
wurde.

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht-
genügend" bewerteten Gegenstände zu be-
schränken.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be-
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder-
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nicht-
bestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat.
Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frü-
hestens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Lehrabschlußprüfung liegen.

Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehr-
abschlußprüfung in den Lehrberufen Büro-
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maschinenmechaniker, Dreher, Elektromecha-
niker für Starkstrom, Fahrradmechaniker, Gas-
installateur, Gas- und Wasserleitungsinstallateur,
Kraftfahrzeugmechaniker, Kühlmaschinenmecha-
niker, Kunststoftapparatebauer und -auskleider,
Meß- und Regelmechaniker, Nähmaschinen-
mechaniker, Schlosser, Uhrmacher, Wasser-
leitungsinstallateur oder Verpackungsmittel-
mechaniker kann eine Zusatzprüfung im Lehr-
beruf Mechaniker abgelegt werden. Diese hat
die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fach-
gespräch" zu umfassen.

(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschluß-
prüfung in den Lehrberufen Elektromechaniker,
Elektromechaniker für Schwachstrom, Fein-
mechaniker, Waagenhersteller oder Werkzeug-
macher kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
Mechaniker abgelegt werden. Diese hat den
Gegenstand „Fachgespräch" zu umfassen.

(3) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschluß-
prüfung im Lehrberuf Maschinenschlosser kann
eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Mechaniker ab-
gelegt werden. Diese hat den Gegenstand „Prüf-
arbeit" zu umfassen.

(4) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 1 gilt
§ 2 sinngemäß.

(5) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 2 gilt
§ 2 Abs. 4 bis 6 sinngemäß.

(6) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 3 gilt
§ 2 Abs. 1 bis 3 und Abs. 7 sinngemäß.

Schlußbestimmungen

§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehr-
abschlußprüfung im Lehrberuf Mechaniker ist
im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.

(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 1974
in Kraft.

(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Oktober 1974 zur Lehrabschlußprüfung an-
getreten sind, diese nicht bestanden haben und
die bis 28. Feber 1975 zu einer Wiederholungs-
prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. März 1975 in Kraft.

Staribacher

569. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 2. Sep-
tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Textilmechaniker in der Spinnerei erlassen

wird

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:

Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrbe-
ruf Textilmechaniker in der Spinnerei gliedert
sich in eine praktische und in eine theoretische
Prüfung.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.

(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Ge-
genstände

a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.

Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) er-
folgt schriftlich.

(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Er-
reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" hat zu umfassen:

a) die Durchführung einer mechanischen
Prüfarbeit, wobei folgende Fertigkeiten der
Metallbearbeitung nachzuweisen sind:
Messen, Anreißen, Feilen,
Sägen, Bohren,
Gewindeschneiden von Hand und

b) die Durchführung von Einstellarbeiten
oder nach Wahl der Prüfungskommission
die Montage einzelner Teile an einer
Maschine nach Angabe.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Be-
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprü-
fung und die Anforderungen der Berufspraxis
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
der Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt
werden kann, wobei für den mechanischen Teil
vier Arbeitsstunden vorzusehen sind.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.

(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von maschinentechnischen
und textiltechnischen Fachausdrücken vor der ge-
samten Prüfungskommission abzulegen; sie hat
sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu ent-
wickeln und das praktische Wissen des Prüflings
festzustellen.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen; hiebei können
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Schautafeln, Materialproben und dergleichen
herangezogen werden. Fragen über Schutzmaß-
nahmen und Unfallverhütung sind miteinzube-
ziehen.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel-
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:

Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Winkeligkeit und Ebenheit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der

Ausführung der Prüf arbeit,
Funktionsfähigkeit.

Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beein-
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.

(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr-
abschlußprüfung und den Anforderungen der Be-
rufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand „Fach-
rechnen" ist die Verwendung von Formel- und
Tabellenbehelfen zulässig.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um-
fassen:

Längen- und Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Materialbedarfsberechnung,
technische Berechnung an Textilmaschinen,
Berechnung von Qualitäts- oder Mengenlei-

stungen.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:

Rohstoffe (Textil),
Werkstoffe (Metall),
Maschinenelemente,
Textilmaschinenkunde,
Arbeitsvorgänge an Spinnereimaschinen.

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen der Fertigungszeichnung eines
Maschinenteiles nach Vorlage zu umfassen.

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 105 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder-
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht-
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän-
ken.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be-
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder-
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestan-
denen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. An-
sonsten darf die Wiederholungsprüfung frü-
hestens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Lehrabschlußprüfung liegen.

Schlußbestimmungen

§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrab-
schlußprüfung im Lehrberuf Textilmechaniker in
der Spinnerei ist im übrigen die Verordnung
BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.

(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober
1974 in Kraft.

(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Oktober 1974 zur Lehrabschlußprüfung an-
getreten sind, diese nicht bestanden haben und
die bis 31. Dezember 1974 zu einer Wieder-
holungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung
mit 1. Jänner 1975 in Kraft.

Staribacher

5 7 0 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. Sep-
tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf

Radiomechaniker erlassen wird

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
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Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Radiomechaniker gliedert sich in eine praktische
und in eine theoretische Prüfung.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.

(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände

a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.

Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
schriftlich".

(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Er-
reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" hat zu umfassen:

a) das Anfertigen von einschlägigen mechani-
schen Bauteilen, wobei folgende Fertigkei-
ten nachzuweisen sind:
Messen mit gebräuchlichen Meßwerkzeugen,
Anreißen, Feilen, Bohren, Biegen,
Gewindeschneiden,
einfache Dreharbeit,

b) die Schallaufnahme eines NF- oder HF-
Bauteiles mit Meßkontrolle sowie die Be-
hebung von festgestellten Störungsursachen
und

c) das Anfertigen einer elektrischen Schaltung
laut beigegebenem Schaltplan inklusive
Funktionskontrolle.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Be-
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß-
prüfung und die Anforderungen der Berufspra-
xis jedem Prüfling eine Prüfarbeit so zu stellen,
daß jede Teilarbeit in der Regel in drei Arbeits-
stunden durchgeführt werden kann.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach zwölf Arbeitsstunden zu beenden.

(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf-
lings festzustellen.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen

der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen (elektrische Sicherheitsvor-
schriften) und Unfallverhütung sind miteinzube-
ziehen.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
;,Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel-
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:

Maßhaltigkeit,
richtige Montage,
Funktionsfähigkeit,
Verwenden der richtigen Meßinstrumente und

Werkzeuge bei der Ausführung der Prüf-
arbeit.

Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch-
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
des Prüfungsablaufes möglich ist.

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.

(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr-
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel-
und Tabellenbehelfen zulässig.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um-
fassen:

Längen- und Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Grundlagen der Gleichstromtechnik,
Grundlagen der Wechselstromtechnik,
elektrische Meßtechnik,
Übertragungstechnik (NF- und HF-Technik).

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:

Werkstoffkunde,
Arbeitsverfahren,
Grundlagen der Elektrotechnik und Elektro-

nik,
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Radiotechnik, Fernsehtechnik, Antennenanla-
gen,

Elektroakustik, Phonotechnik, Magnetaufzeich-
nung.

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat folgende Zeichnungsarten zu umfassen:
das Anfertigen einer Werkzeichnung von mecha-
nischen Einzelteilen eines einschlägigen Gerätes
und
die Aufnahme von Einzelstromwegen aus dem
Gesamtstromlaufplan eines einschlägigen Gerätes.

(10) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder-
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht-
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän-
ken.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be-
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder-
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestande-
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson-
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr-
abschlußprüfung liegen.

Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab-
schlußprüfung in den Lehrberufen Elektromecha-
niker, Fernmeldemonteur, Nachrichtenelektroni-
ker oder Meß- und Regelmechaniker kann eine
Zusatzprüfung im Lehrberuf Radiomechaniker
abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände
„Prüfarbeit" im Umfange des § 2 Abs. 1 lit. b
und c und „Fachgespräch" zu umfassen.

(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

Schlußbestimmungen

§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab-
schlußprüfung im Lehrberuf Radiomechaniker ist
im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.

(2) Diese Verordnung tritt mit 1 Oktober
1974 in Kraft.

(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Oktober 1974 zur Lehrabschlußprüfung ange-
treten sind, diese nicht bestanden haben und die
bis 31. Dezember 1974 zu einer Wiederholungs-
prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. Jänner 1975 in Kraft.

Staribacher

5 7 1 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. Sep-
tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf

Klaviermacher erlassen wird

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:

Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
,Klaviermacher gliedert sich in eine praktische
und in eine theoretische Prüfung.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen-

stände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.

Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) er-
folgt schriftlich.

(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Er-
reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" hat das Anfertigen eines einfachen Teiles
eines Klaviers oder Pianos nach Angabe zu um-
fassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen
sind:

Sägen, Schneiden, Fügen, Hobeln, Feilen, Boh-
ren,

Stechen, Stiften des Steges, Spinnen, Aufziehen
der Saiten,

Hinaufzupfen der Saiten auf A 440, Zusammen-
setzen.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Be-
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß-
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
der Regel in fünf Arbeitsstunden durchgeführt
werden kann.
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(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach sechs Arbeitsstunden zu beenden.

(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf-
lings festzustellen.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel-
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:

Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
fachgerechte Ausführung,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der

Ausführung der Prüfarbeit,
richtiges Zusammensetzen der Teile.

Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch-
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
des Prüfungsablaufes möglich ist.

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.

(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr-
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel-
und Tabellenbehelfen zulässig.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um-
fassen:

Flächen- und Längenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Materialbedarfsberechnung,
Schwingungsberechnung.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:

Werk- und Hilfsstoffe,
Arbeitsverfahren,
Akustik,
Klavierkunde.

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen einer einfachen Werkzeich-
nung nach Angabe zu umfassen.

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 105 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder-
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht-
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän-
ken.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be-
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder-
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestande-
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson-
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr-
abschlußprüfung liegen.

Schlußbestimmungen

§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrab-
schlußprüfung im Lehrberuf Klaviermacher ist
im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.

(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober
1974 in Kraft.

(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Oktober 1974 zur Lehrabschlußprüfung an-
getreten sind, diese nicht bestanden haben und
die bis 31. Dezember 1974 zu einer Wieder-
holungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung
mit 1. Jänner 1975 in Kraft.

Staribacher
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5 7 2 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. Sep-
tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf

Papiermacher erlassen wird

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:

Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Papiermacher gliedert sich in eine praktische und
in eine theoretische Prüfung.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.

(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.

Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
schriftlich.

(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" hat die Durchführung von Arbeitsproben
und Demonstrationen aus nachstehenden Be-
reichen zu umfassen:

Bespannungsansprache,
Bespannungsreparatur,
Papiersorten und Papierprüfung,
Papierfehleransprache,
Stoffaufbereitung,
Papiermaschine,
Papierausrüstung.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Be-
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß-
prüfung und die Anforderungen der Berufs-
praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in fünf Arbeitsstunden durch-
geführt werden kann.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach sechs Arbeitsstunden zu beenden.

(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor

der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel-
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:

fachgerechte Ausführung,
Sauberkeit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der

Ausführung der Prüfarbeit.

Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch-
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
des Prüfungsablaufes möglich ist.

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.

(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr-
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel-
und Tabellenbehelfen zulässig.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um-
fassen:

Flächenberechnung,
einfache mechanische Berechnungen,
Stoffmischungs- und Stoffentwässerungsberech-

nung,
Papiertrocknungsberechnung,
spezielle papiertechnische Berechnungen.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
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Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:

Roh-, Halb- und Hilfsstoffe,
Papierprüfung,
maschinelle Einrichtungen,
Anlagen zur Papierherstellung,
technologische Vorgänge bei der Papier-

erzeugung.

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
bat nach Angabe das Anfertigen einer Zeichnung
in Schemaform für die Aufbereitung und Erzeu-
gung von Halb- und Fertigstoffen zu umfassen.

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
105 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder-
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht-
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän-
ken.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be-
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder-
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestan-
denen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. An-
sonsten darf die Wiederholungsprüfung
frühestens sechs Monate nach der nichtbestan-
denen Lehrabschlußprüfung liegen.

Schlußbestimmungen

§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehr-
abschlußprüfung im Lehrberuf Papiermacher ist
im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.

(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober
1974 in Kraft.

(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Oktober 1974 zur Lehrabschlußprüfung ange-
treten sind, diese nicht bestanden haben und die
bis 31. Dezember 1974 zu einer Wiederholungs-
prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. Jänner 1975 in Kraft.

Staribacher

5 7 3 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. Sep-
tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf

Zentralheizungsbauer erlassen wird

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:

Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Zentralheizungsbauer gliedert sich in eine prak-
tische und in eine theoretische Prüfung.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.

(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.

Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
schriftlich.

(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" hat das Anfertigen eines Prüfstückes nach
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertig-
keiten nachzuweisen sind:

Anreißen, Zuschneiden,
Biegen, Richten,
Gewindeschneiden (auch Rohrgewinde),
einfache Elektro- und Autogenschweißarbeiten,
Verbinden und Dichten von Rohren.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Be-
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß-
prüfung und die Anforderungen der Berufs-
praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in sieben Arbeitsstunden durch-
geführt werden kann.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.

(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf-
lings festzustellen.
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(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel-
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:

richtiger Zusammenbau,
Maßgenauigkeit,
Dichtheit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der

Ausführung der Prüfarbeit.

Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch-
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
des Prüfungsablaufes möglich ist.

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.

(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr-
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel-
und Tabellenbehelfen zulässig.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um-
fassen :

Längen- und Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Prozent- und Proportionsberechnung,
Arbeits-, Leistungs- und Wirkungsgradberech-

nung,
physikalische Berechnungen (Wärmedehnung,

Druck).

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:

Werkstoffkunde,
Arbeitsverfahren,
feste und lösbare Verbindungen,
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen,
Zentralheizungsanlagen.

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat die Erstellung der Fertigungszeichnung eines
Heizungssystems nach Angabe zu umfassen.

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
105 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder-
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht-
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän-
ken.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be-
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder-
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestan-
denen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. An-
sonsten darf die Wiederholungsprüfung
frühestens sechs Monate nach der nichtbestan-
denen1 Lehrabschlußprüfung liegen.

Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehr-
abschlußprüfung in den Lehrberufen Gas-
installateur, Gas- und Wasserleitungsinstallateur,
Rohrverleger, Schlosser oder Wasserleitungs-
installateur kann eine Zusatzprüfung im Lehr-
beruf Zentralheizungsbauer abgelegt werden.
Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und
„Fachgespräch" zu umfassen.

(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

Schlußbestimmungen

§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehr-
abschlußprüfung im Lehrberuf Zentralheizungs-
bauer ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 anzuwenden.

(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober
1974 in Kraft.
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(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Oktober 1974 zur Lehrabschlußprüfung ange-
treten sind, diese nicht bestanden haben und die
bis 31. Dezember 1974 zu einer Wiederholungs-
prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. Jänner 1975 in Kraft.

Staribacher

574. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. Sep-
tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf

Fernmeldemonteur erlassen wird

Auf Grund des § 24 und des § 35 Z. 1 des
Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969,
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Verkehr verordnet:

Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Fernmeldemonteur gliedert sich in eine prak-
tische und in eine theoretische Prüfung.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.

(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.

Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
schriftlich.

(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) E>ie Prüfung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" hat zu umfassen:

a) Schalt- und Montagearbeiten, wobei nach
Maßgabe eines Stromlaufplanes folgende
Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Zusammenbauen von elektrischen, elektro-

mechanischen und elektronischen Bau-
teilen zu Baugruppen,

Herstellen der für die Verdrahtung erfor-
derlichen Hilfsmittel,

Verdrahten und Verbinden der Bauteile,

Inbetriebnehmen und Prüfen der zu-
sammengeschalteten Bauteile sowie Er-
klären ihrer Funktion an Hand des
Stromlaufplanes,

b) das Aufsuchen und Beseitigen von Störun-
gen in Fernsprechteilnehmereinrichtungen.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Be-
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß-
prüfung und die Anforderungen der Berufs-
praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in acht Arbeitsstunden durch-
geführt werden kann.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach neun Arbeitsstunden zu beenden.

(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf-
lings festzustellen.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen; hiebei können
Materialproben, Werkzeuge, Bauteile, Stromlauf-
pläne und Schautafeln herangezogen werden.
Fragen über Schutzmaßnahmen und Unfallver-
hütung sind miteinzubeziehen.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel-
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:

richtige Montage,
Funktionsfähigkeit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der

Ausführung der Prüfarbeit,
Systematik bei der Fehlereingrenzung,
richtiges Verwenden der Meß- und Prüfgeräte,
fachgerechtes Beheben der Störung.

Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch-
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
des Prüfungsablaufes möglich ist.

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.

(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr-
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel-
und Tabellenbehelfen zulässig.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
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(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um-
fassen :

Gewichtsberechnung,
Mechanik,
Elektrotechnik,
Fernmeldetechnik,
Meßtechnik.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:

Werkstoffkunde,
Elektrotechnik,
Halbleiterbauelemente,
Fernmeldetechnik,
Fernmeldestromversorgung.

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat folgende Zeichnungsarten zu umfassen:
die Aufnahme eines Stromlaufplanes (Hand-
skizze) nach einer bestückten Leiterplatte oder
nach einem Verdrahtungsplan und das Anfertigen
eines normgerechten Stromlaufplanes nach einer
Handskizze.

(10) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 105 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder-
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht-
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän-
ken.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be-
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder-
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestan-
denen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. An-
sonsten darf die Wiederholungsprüfung
frühestens sechs Monate nach der nichtbestan-
denen Lehrabschlußprüfung liegen.

Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehr-
abschlußprüfung in den Lehrberufen Elektro-
mechaniker oder Elektromechaniker für Schwach-
strom kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
Fernmeldemonteur abgelegt werden. Diese hat
jeweils die Gegenstände „Prüfarbeit" im Um-
fange des § 2 Abs. 1 lit. b und „Fachgespräch"
zu umfassen.

(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschluß-
prüfung in den Lehrberufen Meß- und Regel-
mechaniker, Nachrichtenelektroniker oder Radio-
mechaniker kann eine Zusatzprüfung im Lehr-
beruf Fernmeldemonteur abgelegt werden. Diese
hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fach-
gespräch" zu umfassen.

(3) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

Schlußbestimmungen

§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehr-
abschlußprüfung im Lehrberuf Fernmelde-
monteur ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 mit der Maßgabe anzuwenden,
daß zu dem im § 4 Abs. 3 der genannten Ver-
ordnung angeführten Personenkreis, bei dem ein
berufliches Interesse zur Anwesenheit bei der
Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehr-
beruf Fernmeldemonteur anzunehmen ist, auch
ein Vertreter der Post- und Telegraphenver-
waltung gehört.

(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober
1974 in Kraft.

(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Oktober 1974 zur Lehrabschlußprüfung ange-
treten sind, diese nicht bestanden haben und die
bis 31. Dezember 1974 zu einer Wiederholungs-
prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. Jänner 1975 in Kraft.

Staribacher

575 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. Sep-
tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf

Feinoptiker erlassen wird

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:

Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Feinoptiker gliedert sich in eine praktische und
in eine theoretische Prüfung.
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(2) Die pralltische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.

(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.

Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
schriftlich.

(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" hat das Anfertigen eines Prüfstückes nach
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertig-
keiten nachzuweisen sind:

Vorschleifen, Feinschleifen,
Polieren nach Probeglas (nach vorgeschriebener

Oberflächenqualität).

(2) Die Prüfungskommission hat unter Be-
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß-
prüfung und die Anforderungen der Berufs-
praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in sieben Arbeitsstunden durch-
geführt werden kann.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.

(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf-
lings festzustellen.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel-
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:

Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Arbeitsfolge.

Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch-
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
des Prüfungsablaufes möglich ist.

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.

(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr-
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel-
und Tabellenbehelfen zulässig.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um-
fassen:

Längen- und Flächenberechnung,
Prozentrechnung,
Pfleilhöheberechnung,
Schalenberechnung,
Optikträgerberechnung.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:

Werk- und Hilfsstoffe,
Messen und Meßverfahren,
Arbeitsverfahren und Werkzeuge,
Optik-Bearbeitungsmaschinen,
Anwendung feinoptischer Elemente.

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen der Fertigungszeichnung eines
Werkstückes nach Angabe zu umfassen.

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in der
Regel in 90 Minuten durchgeführt werden kann.
Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
105 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder-
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
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gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht-
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän-
ken.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be-
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder-
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestan-
denen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. An-
sonsten darf die Wiederholungsprüfung
frühestens sechs Monate nach der nichtbestan-
denen Lehrabschlußprüfung liegen.

Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehr-
abschlußprüfung im Lehrberuf Optiker kann eine
Zusatzprüfung im Lehrberuf Feinoptiker abge-
legt werden. Diese hat die Gegenstände „Prüf-
arbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.

(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

Schlußbestimmungen

§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehr-
abschlußprüfung im Lehrberuf Feinoptiker ist
im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.

(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober
1974 in Kraft.

(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Oktober 1974 zur Lehrabschlußprüfung ange-
treten sind, diese nicht bestanden haben und die
bis 31. Dezember 1974 zu einer Wiederholungs-
prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. Jänner 1975 in Kraft.

Staribacher

576. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. Sep-
tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf

Waagenhersteller erlassen wird

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:

Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Waagenhersteller gliedert sich in eine praktische
und in eine theoretische Prüfung.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.

(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.

Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) er-
folgt schriftlich.

(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Er-
reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" hat zu umfassen:

a) eine mechanische Prüfarbeit, wobei folgende
Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Messen, Anreißen, Feilen, Bohren, Biegen,
Gewindeschneiden von Hand und

b) eine waagentechnische Prüfarbeit, wobei an
einer Waage eine Justierarbeit nach Angabe
durchzuführen ist.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Be-
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß-
prüfung und die Anforderungen der Berufs-
praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit so zu stel-
len, daß diese in sieben Arbeitsstunden durchge-
führt werden kann, wobei für die mechanische
Prüfarbeit höchstens vier Arbeitsstunden vorzu-
sehen sind.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.

(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf-
lings festzustellen.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen ; hiebei können
Schautafeln, Modelle usw. herangezogen werden.
Fragen über Schutzmaßnahmen und Unfallver-
hütung sind miteinzubeziehen.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel-
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:

Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Funktionsfähigkeit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der

Ausführung der Prüfarbeit.
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Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch-
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
des Prüfungsablaufes möglich ist.

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.

(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr-
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel-
und Tabellenbehelfen zulässig.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um-
fassen:

Längen- und Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
mechanische Rechnungen (Hebel),
elektrotechnische Grundrechnungen,
physikalische Rechnungen (Flüssigkeitsdruck).

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:

Werkstoffkunde,
Arbeitsverfahren,
Grundlagen der Mechanik (Hebelwirkung),
Grundlagen der Elektrotechnik,
Grundlagen der einschlägigen Regeltechnik.

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen der Fertigungszeichnung eines
Teiles einer Waage nach Angabe zu umfassen.

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 105 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder-
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die

gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht-
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän-
ken.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be-
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder-
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestande-
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson-
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr-
abschlußprüfung liegen.

Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab-
schlußprüfung in den Lehrberufen Elektromecha-
niker für Schwachstrom, Feinmechaniker oder
Schlosser kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
Waagenhersteller abgelegt werden. Diese hat die
Gegenstände „Prüfarbeit" im Umfange des § 2
Abs. 1 lit. b und „Fachgespräch" zu umfassen.

(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

Schlußbestimmungen

§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab-
schlußprüfung im Lehrberuf Waagenhersteller ist
im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.

(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober
1974 in Kraft.

Staribacher

5 7 7 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. Sep-
tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf

Werkstoffprüfer (Physik) erlassen wird

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:

Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Werkstoffprüfer (Physik) gliedert sich in eine
praktische und in eine theoretische Prüfung.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Prüfarbeit,

b) Fachgespräch.
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(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.

Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) er-
folgt schriftlich.

(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Er-
reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" hat folgende Tätigkeiten zu umfassen:

Anfertigen eines einschlägigen Werkstückes
nach Zeichnung,

Zerreißversuch, mechanische Festigkeitsprüfun-
gen an der Zerreißmaschine an einem Pro-
portionalstab,

metallographische Arbeiten — Schliffbildanfer-
tigung mit Beurteilung,

Härtebestimmungen nach zwei Verfahren
(Brinell-, Rockwell- oder Vickersprüfung),

spezifische Gewichtsbestimmung von festen
Körpern,

Anfertigen der erforderlichen Prüfprotokolle.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Be-
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß-
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
der Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt
werden kann.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" ist
nach acht Arbeitsstunden zu beenden.

(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf-
lings festzustellen.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel-
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:

Maßhaltigkeit,
Führung der Prüfprotokolle,
Genauigkeit der Prüfwerte,
richtige Handhabung der Prüfgeräte bei der

Ausführung der Prüfarbeit.

Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträch-
tigung des Prüfungsablaufes möglich ist.

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.

(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr-
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel-
und Tabellenbehelfen zulässig.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um-
fassen :

Volums- und Gewichtsberechnung,
mechanische Berechnungen,
Festigkeitsberechnung,
Berechnungen aus der Wärmelehre,
elektrotechnische Berechnungen.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 70 Minuten zu beenden.

(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:

Werkstoffkunde,
allgemeine Grundlagen der Physik,
Prüfverfahren,
Prüfmaschinen (Aufbau und Arbeitsweise),
Mechanische Technologie.

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 70 Minuten zu beenden.

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat eine normgerechte Fertigungszeichnung nach
vorgegebenen Angaben zu umfassen.
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(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder-
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht-
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän-
ken.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be-
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder-
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestande-
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson-
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr-
abschlußprüfung liegen.

Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab-
schlußprüfung im Lehrberuf Physiklaborant kann
eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Werkstoffprü-
fer (Physik) abgelegt werden. Diese hat die
Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu
umfassen.

(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

Schlußbestimmungen

§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab-
schlußprüfung im Lehrberuf Werkstoffprüfer
(Physik) ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 anzuwenden.

(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober
1974 in Kraft.

(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Oktober 1974 zur Lehrabschlußprüfung ange-
treten sind, diese nicht bestanden haben und die
bis 31. Dezember 1974 zu einer Wiederholungs-
prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. Jänner 1975 in Kraft.

Staribacher

5 7 8 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. Sep-
tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf

Polsterer erlassen wird

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:

Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Polsterer gliedert sich in eine praktische und in
eine theoretische Prüfung.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.

(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.

Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
schriftlich.

(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Er-
reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" hat die Anfertigung des Sitzes eines
Polstermöbels nach Angabe zu umfassen, wobei
folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:

Begurten, Federn stellen, Näharbeiten, Nageln,
Schnüren, Schoppen und Garnieren.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Be-
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß-
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die
in der Regel in sieben Arbeitsstunden durchge-
führt werden kann.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.

(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf-
lings festzustellen.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel-
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
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(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf-
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:

Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der

Ausführung der Prüfarbeit.

Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beein-
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.

(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr-
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel-
und Tabellenbehelfen zulässig.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um-
fassen:

Flächenberechnung,
Gewichtsberechnung,
Prozentberechnung,
Materialbedarfsberechnung,
Zuschnittsberechnung.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:

Werkstoffkunde,
Hilfsstoffe,
Werkzeuge,
Maschinen,
Arbeitsverfahren.

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen der Werkzeichnung eines
Polstermöbels nach Angabe zu umfassen.

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 105 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder-
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls
ist die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht-
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän-
ken.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be-
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder-
holungsprüfling zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestande-
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson-
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr-
abschlußprüfung liegen.

Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab-
schlußprüfung im Lehrberuf Tapezierer und Bett-
warenerzeuger kann eine Zusatzprüfung im Lehr-
beruf Polsterer abgelegt werden. Diese hat den
Gegenstand „Fachgespräch" zu umfassen.

(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 Abs. 4 bis 6
sinngemäß.

Schlußbestimmungen

§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab-
schlußprüfung im Lehrberuf Polsterer ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 an-
zuwenden.

(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober
1974 in Kraft.

(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Oktober 1974 zur Lehrabschlußprüfung ange-
treten sind, diese nicht bestanden haben und die
bis 31. Dezember 1974 zu einer Wiederholungs-
prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. Jänner 1975 in Kraft.

Staribacher


